
	 
 
Ergänzungen 
 
1. Dokumentation: Die GewAbflV regelt 

Dokumentationspflichten vor allem für den 
Nachweis der Getrennterfassung, die technische 
Unmöglichkeit, die wirtschaftliche Unzumutbarkeit 
und die Erfüllung von Recyclingquoten. Die 
Pflichten treffen Erzeuger, Besitzer und 
Anlagenbetreiber. 

2. Gemische: Abfallgemische müssen vorbehandelt 
werden, der direkte Weg in die Verbrennung zur 
Verwertung ist versperrt. Besonders 
herausfordernd für die Branche wird es zukünftig 
sein, die Einhaltung der technischen 
Voraussetzungen für Vorbehandlungsanlagen zu 
gewährleisten. 

3. 90 Masse-%-Regelung: Schafft es ein Erzeuger, 
im Kalenderjahr 90 Masse-% seiner gewerblichen 
Siedlungsabfälle getrennt zu sammeln, können die 
verbleibenden 10 Masse-% direkt einer sonstigen 
Verwertung zugeführt werden. 

4. Ordnungswidrigkeiten: Wer der Pflichten zur 
Getrennthaltung und Vorbehandlung missachtet, 
muss mit ordnungsrechtlicher Verfolgung rechnen. 
Es existieren umfangreiche Ordnungswidrigkeiten-
tatbestände auch für Verletzungen der 
Dokumentationspflichten. 

 
 

EGRW e.V. 
Die Entsorgergemeinschaft Regionaler 
Wirtschaftsverkehr (EGRW) e.V. betreut und 
zertifiziert seit Gründung im Jahr 1996 kleine und 
mittelständische Entsorgungsunternehmen 
bundesweit. 

Ansprechpartner: Werner Baumann 
baumann@egrw.de, www.egrw.de 

 
 

Kanzlei talanwälte 
Die Kanzlei talanwälte berät bundesweit nationale 
und internationale Unternehmen der 
Entsorgungswirtschaft in den Bereichen 
Umweltrecht, Strafrecht, Wirtschaftsrecht. 

Ansprechpartner: Dr. Patrick Blümcke 
bluemcke@talanwaelte.de, www.talanwaelte.de 
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Ab 1.8.2017: 
 
So funktioniert die neue 
Gewerbeabfallver-
ordnung 

CONTAINER + TRANSPORTE

FISCHER

05 61 - 57 37 41
www.fischer-kassel.de

FISCHER Containerdienst Transporte Baustoffgroßh.
Eichwaldstraße 27
34123 Kassel
Tel.: 0561-573741 Fax: 0561-573745
containerfischer@gmx.de
www.fischer-kassel.de



	

Gew. Siedlungsabfall 

Bau-/Abbruchabfall 

• Papier, Pappe, Kar-
ton 

• Metalle 
• Holz 
• Kunststoffe 
• Verpackungen 
• Glas 
• Textilien 
• Bioabfälle  

• Papier, Glas 
• Kunststoffe 
• Metalle, Holz 
• Dämm-Material 
• Bitumengemische 
• Baustoffe auf Gips-

basis 
• Beton 
• Ziegel 
• Fliesen  
• Keramik 

Fraktionen 

GETRENNT 
erfassen 

Erfassung als 

GEMISCH 

• zu wenig Platz  
• Unkontrollierte Befül-

lung durch unbefugte 
Dritte nicht auszu-
schließen 

oder wirtschaftlich  
unzumutbar 

• Kosten für die ge-
trennte Sammlung 
stehen außer Ver-
hältnis zu den Kosten 
für die gemischte 
Sammlung 

insb. 

Verfüllung 

Für gewerbl. Siedlungsabfäl-
le und nicht mineralische 

Bauabfälle 
 

Technische Mindestanforde-
rungen  
• manuelle Sortierung 
• Zerkleinerungsaggregate 

(stat. oder mobil) 
• Siebe, Sichter 
• FE-/NE-Abscheider 
• Kunststoffausbringungsag-

gregate 
Die Voraussetzungen müssen 
alle vorliegen, ggf. über meh-
rere Anlagen hintereinander. 

Voraussetzung  
Anlage kann aus minerali-

schen Bau- und Abbruchab-
fällen Ersatzbaustoffe mit Ge-

steinskörnungen nach Kun-
denvorgabe herstellen 

X direkte Anlieferung 

 UNZULÄSSIG 

Verbrennung 

Direkt NUR ZULÄSSIG, 

wenn Vorbehandlung technisch unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar 

Sonstige 

B
eseitigung 

	 
 
 
 

 

Sonst. Verwertung 

Vorbehandlungsanlage 

Aufbereitungsanlage 

Erzeuger 

Pflicht-
restmüll-

tonne 

NUR ZULÄSSIG, wenn 
getrennte Erfassung���� 

Wechnisch 
unmöglich 


